
9. Die in einer bayerischen (Erz-)Diözese erteilte Vorläufige Unterrichts- 
erlaubnis bzw. Missio canonica gilt für alle (Erz-)Diözesen Bayerns.
Ein eventueller Entzug wird allen Ordinariaten Bayerns sowie der zum 
Zeitpunkt des Entzuges zuständigen Schulaufsichtsbehörde mitgeteilt.

10. Ausführungsbestimmungen zu diesen Richtlinien erlässt der (Erz-) 
Bischöfliche Generalvikar.

Diese Richtlinien treten am 01.09.2011 in Kraft. Gleichzeitig treten die „Rah­
menrichtlinien zur Erteilung der Kirchlichen Unterrichtserlaubnis und der 
Missio canonica für Lehrkräfte mit der Fakultas .Katholische Religionslehre'“ 
und die „Rahmengeschäftsordnung zu den Rahmenrichtlinien für die Ertei­
lung der Kirchlichen Unterrichtserlaubnis und der Missio canonica für Lehr­
kräfte mit der Fakultas .Katholische Religionslehre'“, jeweils vom 15. Dezem­
ber 1973 (vgl. Amtsblatt der Erzdiözese München und Freising aus 1973 
Nr. 20 S. 535 ff.), außer Kraft.

München. 18. Januar 2011

Reinhard Kardinal Marx 
Erzbischof von München und Freising

Erzbischöfliches Generalvikariat

Verordnungen

58. Ausführungsbestimmungen zur Kirchlichen Studienbegleitung im 
Mentorat für Studierende der Katholischen Religionslehre mit dem 
Studienziel 1. Staatsexamen für ein Lehramt in Bayern

Gemäß den Rahmenrichtlinien für die Erteilung der Vorläufigen Unterrichtser­
laubnis (VUE) und der Missio canonica (Mc) für Lehrkräfte mit Staatsexamen 
im Fach Katholische Religionslehre und der Geschäftsordnung zu den Rah­
menrichtlinien werden folgende Ausführungsbestimmungen erlassen:
1. Zum Auftrag des Reliaionslehrers heute

Auf Grund einer veränderten religiösen Situation von Kindern und 
Jugendlichen sind Religionslehrer für viele Schülerinnen und Schüler 
heute wichtige Ansprech partner in Glaubens- und Lebensfragen. Sie 
sind mehr denn je gefordert, persönlich für den Glauben der Kirche ein-
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zustehen. „Sie sind gesandt, Zeugen des Glaubens in der Schule zu 
sein. ... Religionslehrerinnen und -lehrer werden so zu Brückenbauern 
^Ischen Kirche und Schule, zu Mittlern zwischen zwei Institutionen, 
die unterschiedliche Kommunikations- und Organisationsformen aus­
gebildet und sich an manchen Orten entfremdet haben. Deshalb ist es 
für sie wichtig zu wissen, dass die Kirche ihre Arbeit schätzt. Sie können 
zu Recht die Beauftragung durch den Bischof (Missio canonica) als Ver­
trauenserklärung der Kirche und als Ermutigung verstehen, den 
Brückenbau zwischen Schule und Kirche wieder neu zu wagen.

Der Beruf des Religionslehrers hat sein eigenes, ihn von anderen 
Fächern unterscheidendes Profil und fordert die Persönlichkeit des 
künftigen Lehrers in besonderer Weise heraus. Zur Erlangung der dazu 
notwendigen Kompetenzen und damit der Missio canonica ist deshalb 
neben dem erfolgreichen Studium auch eine spezielle kirchlich verant­
wortete Studienbegleitung notwendig im Sinne der Rahmenrichtlinien 
für die Erteilung der Vorläufigen Unterrichtserlaubnis und die Verleihung 
der Missio canonica für Lehrkräfte mit Staatsexamen im Fach „Katho­
lische Religionslehre“ in den (Erz-)Diözesen Bayerns.

2. Zum Auftrag der Kirchlichen Studienbegleituna im Mentorat
Die Kirchliche Studienbegleitung richtet sich an Studierende der Katho­
lischen Religionslehre mit dem Studienziel 1. Staatsexamen für ein 
Lehramt in Bayern. Sie ist eine Studien- und berufsorientierende Ein­
richtung der für den Religionsunterricht zuständigen Bistümer. Sie will 
die Persönlichkeitsentwicklung fördern, die berufliche, pädagogische, 
seelsorgerliche und gestalterische Kompetenz stärken sowie eine 
Begleitung im spirituellen und seelsorgerlichen Bereich sicherstellen. In 
ihrer Schrift zum Religionsunterricht thematisieren die deutschen 
Bischöfe drei vorrangige Aufgaben für den Religionsunterricht:^
a) „Vermittlung von strukturiertem und lebensbedeutsamem Grund­

wissen über den Glauben der Kirche“ - Die Wissensvermittlung 
setzt dieses Grundwissen bei der Religionslehrkraft voraus;

b) „Vertrautmachen mit Formen gelebten Glaubens“ - Das Vertraut­
machen setzt eine Vertrautheit bei der Religionslehrkraft voraus;

c) „Förderung religiöser Dialog- und Urteilsfähigkeit“ - Diese Förde­
rung setzt eine dialogfähige und religiös verortete Persönlichkeit bei 
der Religionslehrkraft voraus.

Mit einem personalen und inhaltlichen Angebot unterstützt die Kirch­
liche Studienbegleitung im Mentorat Studierende dabei, sich die Vor­
aussetzungen für die Erfüllung dieser Aufgaben anzueignen. Während

■> Die deutschen Bischöfe; Der Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen. Bonn 2005, 
S. 34 f.

2 Vgl. a.a.O., S. 18.
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Fachwissen, Fachdidaktik und -methodik primär durch das Studium an 
der Hochschule und in der berufspraktischen Ausbildung erworben 
werden, leistet die Kirchliche Studienbegleitung im Mentorat vorrangig 
einen Beitrag zur Befähigung für die beiden letztgenannten Aufgaben.

Die von der Deutschen Bischofskonferenz am 1. Mai 2005 in Kraft 
gesetzten kirchlichen Anforderungen für das Lehramt in Katholischer 
Religionslehre unterstreichen:
„Religionslehrerinnen und Religionslehrer sollen nicht nur theologische 
Fachleute, sondern auch Zeugen des Glaubens in der Schule sein. 
Darum ist die Entwicklung einer tragfähigen und überzeugenden Spiri­
tualität in allen Phasen der Aus- und Weiterbildung unverzichtbar. (...) 
Neben einer entsprechenden Prägung der wissenschaftlichen Ausbil­
dung kommt der spirituellen Begleitung insbesondere der künftigen 
Religionslehrer eine hohe Bedeutung zu. Die Bischöfe sind sich be­
wusst, dass hier gerade für Diözesen eine Aufgabe liegt, die Persönlich­
keit der angehenden Lehrerinnen und Lehrer in der Ausbildungszeit 
bewusst zu fördern und sie geistlich zu begleiten.“^

Wer Religion unterrichtet, kann dies „nicht nur in der Beobachterper­
spektive über den Glauben“, sondern muss dies immer „auch in der 
Teilnehmerperspektive vom Glauben“ tun.'* Dies bedeutet, einen per­
sönlichen Beitrag zum Evangelium, zu Jesus Christus und zum Glau­
bensbekenntnis der Kirche erkennen zu lassen: Sowohl Schülerinnen 
und Schüler, deren Eltern, wie auch Kolleginnen und Kollegen nehmen 
die Religionslehrer als eine vom (Erz-)Bischof mit der Erteilung des Fa­
ches Katholische Religionslehre beauftragte Person (Missio canonica) 
wahr und erwarten von ihr eine Verortung im Glauben und im kirch­
lichen Leben sowie die Kompetenz, diesen Glauben im persönlichen 
Zeugnis zu verantworten und über ihn eine fachlich fundierte Auskunft 
zu geben. Die Kirchliche Studienbegleitung im Mentorat fördert einen 
dazu befähigenden Entwicklungsprozess bei den Studierenden.

Die Kirchliche Studienbegleitung im Mentorat wirci von den Schulrefe- 
raten der einzelnen Diözesen verantwortet und von den Mentoraten 
durchgeführt. Mentorate gehören als Teileinheiten zu den jeweiligen 
Schulreferaten. Wo sich Kooperationsmöglichkeiten zwischen Mento­
rat und Einrichtungen der Hochschulpastoral anbieten, sollen diese 
genutzt werden.

Mentorate bieten für alle Studierenden mit dem Studienziel 1. Staats­
examen für ein Lehramt mit dem Fach Katholische Religionslehre ein

Kart Kardinal Lehmann in seiner Hinführung zu Kirchliche Anforderungen an die Studien­
gänge für das Lehramt Katholischer Religion sowie an die Magister- und BA-/MA- 
Studiengänge mit Katholischer Religion als Haupt- oder Nebenfach, Bonn 2003, S. 7.
Die deutschen Bischöfe: Religionsunterricht vor neuen Herausforderungen, a.a.O., S. 34.
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Forum zur Auseinandersetzung mit beruflichen, kirchlichen und persön­
lichen Anforderungen in Form von freiwilligen und verbindlichen Ele­
menten. Wichtige Bestandteile der Kirchlichen Studienbegleitung im 
Mentorat sind das persöniiche Gespräch und die menschliche Begeg­
nung mit Verantwortlichen und Studierenden. Mentorate informieren 
außerdem über das spezifische Berufsprofil des Religionslehrers und 
die kirchlichen Anforderungen und Voraussetzungen für die Erteilung 
der Vorläufigen Unterrichtserlaubnis (VUE) und die Verleihung der Mis- 
sio canonica.

3. Verbindliche Anforderungen der Kirchlichen Studienbealeituna im Men­
torat für Studierende mit dem Studienziel 1. Staatsexamen für ein Lehr­
amt mit Fach Katholische Reliaionslehre

Die Teilnahme an den verbindlichen Elementen der Studienbegleitung 
wird gegenüber dem zuständigen Schulreferat der jeweiligen Diözese 
dokumentiert (z. B. im Studienbegleitbrief oder in der Mentoratskarte) 
und bestätigt.

Zu den verbindiichen Veranstaltungen gehören:

a) Einführende und orientierende Elemente, die vom Mentorat unter 
Mitwirkung des Schulreferats durchgeführt werden.
Ziel ist die Gemeinschaftsbildung, das Kennenlernen der Voraus­
setzungen für die Vorläufige Unterrichtserlaubnis (VUE) sowie die 
Information über die Angebote und Anforderungen der Kirchlichen 
Studienbegleitung im Mentorat.

b) Die Reflexion der persönlichen Berufsmotivation, Hilfe bei fach­
lichen und berufsbezogenen Klärungs- und Entscheidungsprozes­
sen, die Entwicklung der persönlichen religiösen Kompetenz und 
gelebten Spiritualität, Beratung im Blick auf die Beantragung der 
Vorläufigen Unterrichtserlaubnis. Dies erfolgt möglichst zu Beginn 
des Studiums in einem persönlichen Gespräch mit dem Mentor 
nach Maßgabe der jeweiligen Diözese.

c) Spirituelle Hilfen zur Stärkung der spirituellen Kompetenz nach 
Maßgabe der jeweiligen Diözese.
Dies geschieht z. B. in Form von Gesprächen mit der (geistlichen) 
Mentorin bzw. dem (geistlichen) Mentor oder bei Veranstaltungen 
zur Einübung und Vertiefung des geistlichen Lebens.

d) Das Kenneniernen der Kirche in ihren Grund- und Lebensvoiizügen. 
Dies erfoigt möglicherweise durch ein „kirchenpraktisches Engage­
ment“ oder durch Teilnahme am Mentoratsprogramm je nach Maß­
gabe in den jeweiligen Diözesen.

e) Weitere Gespräche mit den Mentoren (vgl. unter b und c) werden 
empfohlen.
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f) Die Kontaktaufnahme mit dem Schuireferat wird vom Mentorat 
naoh Maßgabe der jeweiligen Diözese in die Wege geleitet.

4. Fakultative Angebote der Kirchlichen Studienbealeituna im Mentorat

Ergänzend zu den verbindlichen /^geboten bietet das Mentorat weitere 
Veranstaltungen an oder weist auf zusätzliche Möglichkeiten vor Ort hin, 
die geeignet sind, die persönliche oder religiöse Kompetenz der angehen­
den Religionslehrerin oder des angehenden Religionslehrers zu stärken.

Ausführungsbestimmungen zur Kirchlichen Studienbegieitung im 
Mentorat in der Ausbildungsphase zwischen 1. und 2. Staatsexamen 
für das Fach Katholische Religionsiehre

Kirchliche Begleitung in ver^derter kirchlicher Situation ais notwen­
diger Dienst

in einer veränderten kirchlichen Situation wird die Religionslehrkraft 
verstärkt als Repräsentant der Kirche in der Schule wahrgenommen. 
Das setzt die Bereitschaft der Lehrkraft voraus, eine solche Aufgabe 
auch anzunehmen. Eine kirchliche Begleitung soll für die damit verbun­
denen Anforderungen sensibilisieren und die angehenden Religions­
lehrer bei der Erfüllung diesbezüglicher Aufgaben unterstützen.
Die Lebenssituation zu Beginn und während des Referendariats ist von 
jener während der Studienzeit zu unterscheiden. Mit dem Auszug aus 
dem Elternhaus und mit dem eigenen Verdienst beginnt für viele erst 
jetzt die endgültige Lösung aus familiären Bindungen und Abhängig­
keiten. Damit stelit sich die Frage nach der eigenen Identität und Spiri- 
tuaiität -zumai unter Belastung - in neuer Schärfe. Im Unterschied zur 
kirchlichen Begieitung während des Studiums, deren Ziel auch in der 
Berufsvorbereitung liegt, verschiebt sich deshalb nun der Akzent auf 
die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung sowie die spiritueiie 
Begleitung. Hier kann/muss Kirche ganz konkret als wichtige Unterstüt­
zung bei zentralen Entwicklungsaufgaben erfahren werden. Daraus 
ergeben sich für die kirchliche Begieitung im Mentorat während des 
Referendariats im Einzelnen folgende Ziele:
- Unterstützung bei Prozessen des Loslösens und der Neuorientierung
- Reflexion des eigenen Berufungsweges
- Fördern und Festigen der eigenen Spiritualität
- Erleben der Mentoratsangebote als konkreten Dienst der Kirche
- Auseinandersetzung mit der kirchlichen Sendung und ihre Annahme
- Festigung der kirchiichen Bindung
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